Leistungen und Fördermöglichkeiten – Übersichtstabelle
	Leistungen
	Voraussetzungen
	Zuständigkeit
	Rechtsgrundlage

	Eingliederungszuschuss im Anschluss an eine abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung
	1. Schwerbehinderte Menschen werden im Anschluss an eine abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung in ein Arbeitsverhältnis übernommen
2. Es wurden während der Aus- oder Weiterbildung Zuschüsse erbracht.
	Agentur für Arbeit und SGB-II-Träger
	§ 73 Abs. 3 SGB III und § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 73 Abs. 3 SGB III

	Zuschuss für Probebeschäftigung
	Verbesserung der Teilhabe am Arbeitsleben für behinderte, schwerbehinderte und gleichgestellte Menschen
	Agentur für Arbeit, SGB-II-Träger, Rehaträger
	§ 46 Abs. 1 SGB III und § 16 Abs. 1 SGB II i. V. m. § 46 Abs. 1 SGB III und § 50 Abs. 1 Nr. 4 SGB IX

	Eingliederungszuschuss
	Vermittlung erschwert aus persönlichen Gründen
	Agentur für Arbeit, SGB-II-Träger, Rehaträger
	§§ 50, 88 SGB IX

	Finanzielle Förderung zur Schaffung neuer Arbeitsplätze
	1. Einstellung von schwerbehinderten Menschen ohne gesetzliche Verpflichtung oder nach Arbeitslosigkeit
2. Besonders betroffene schwerbehinderte Menschen (§ 154, § 155 SGB IX)
3. Verbesserungen zur Abwendung einer Kündigung
	Integrationsamt
	§ 15 SchwbAV

	Umgestaltung des Arbeitsplatzes
	1. Arbeitsstätten behindertengerecht
2. Arbeitsplätze mit technischen Hilfen
3. Sonstige Maßnahmen zur dauerhaften Beschäftigung
	Integrationsamt und Rehaträger
	§ 185 Abs. 3 Nr. 2a SGB IX i. V. m. § 26 SchwbAV und § 50 i. V. m. § 49 Abs. 8 Nr. 4 und 5 SGB IX





	Leistungen
	Voraussetzungen
	Zuständigkeit
	Rechtsgrundlage

	Arbeitsassistenz
	1. Persönliche Assistenz erforderlich
2. Selbstständige Organisation
3. Einverständnis Betriebsleitung
4. Andere Mittel ausgeschöpft
	Rehaträger und Integrationsamt/Inklusionsamt
	§ 185 Abs. 4 SGB IX und § 17 Abs. 1a SchwbAV

	Technische Arbeitshilfe
	1. Schwierigkeit bei Eingliederung
2. Leistung ist geeignet
3. 15h/Woche & tarifliche Bezahlung
4. Keine anderweitige Verpflichtung
	
	§ 185 SGB IX

	Kraftfahrzeughilfe
	1. Schwerbehindert oder gleichgestellt
2. 15h/Woche & tarifliche Bezahlung
3. Dauerhaft auf Fahrzeug angewiesen
4. Fahrmöglichkeit besteht
	
	§ 185 SGB IX und § 20 SchwbAV

	Kommunikationshilfen (Dolmetscher:innen)
	1. Gehörlos oder schwerhörig (Nachweis)
2. 15h/Woche in Festanstellung
	
	§ 185 SGB IX und §§ 25, 26 SchwbAV

	Lohnsteuer-Pauschbeträge
	Nachgewiesener GdB ab 20
	Arbeitgeber beim Lohnsteuerabzug
	§ 33b EStG

	Betriebliche Gesundheitsleistungen
	Maximalwert 600 Euro/Jahr, bestimmte Leistungen gefördert
	Arbeitgeber
	§ 3 Nr. 34 EStG



